
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/975 DER KOMMISSION

vom 16. Mai 2025 

zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Transfluthrin emanators UA 
BPF“ gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (1), insbesondere auf Artikel 44 Absatz 5 
Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 29. Oktober 2015 reichte die Henkel AG & Co. KGaA bei der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden 
„Agentur“) gemäß Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 einen Antrag auf eine Unionszulassung 
für die Biozidproduktfamilie mit der Bezeichnung „Transfluthrin emanators UA BPF“ der Produktart 18 gemäß 
Anhang V der genannten Verordnung ein und legte eine schriftliche Bestätigung dafür vor, dass die zuständige 
Behörde der Niederlande der Bewertung des Antrags zugestimmt hatte. Der Antrag wurde mit der Nummer 
BC-DT020592-32 in das Register für Biozidprodukte eingetragen.

(2) „Transfluthrin emanators UA BPF“ enthält als Wirkstoff Transfluthrin, das in der Unionsliste genehmigter Wirkstoffe 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 für die Produktart 18 aufgeführt ist.

(3) Am 3. Juni 2023 übermittelte die bewertende zuständige Behörde der Agentur gemäß Artikel 44 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 einen Bewertungsbericht und die Schlussfolgerungen zu ihrer Bewertung.

(4) Am 10. Oktober 2024 übermittelte die Agentur der Kommission gemäß Artikel 44 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 ihre Stellungnahme (2) mit dem Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften von 
„Transfluthrin emanators UA BPF“ und dem endgültigen Bewertungsbericht für die Biozidproduktfamilie.

(5) In der Stellungnahme wird der Schluss gezogen, dass „Transfluthrin emanators UA BPF“ eine Biozidproduktfamilie 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe s der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ist, dass eine Unionszulassung gemäß 
Artikel 42 Absatz 1 der genannten Verordnung erteilt werden kann und dass die Biozidproduktfamilie bei 
Übereinstimmung mit dem Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften die Bedingungen gemäß 
Artikel 19 Absatz 6 der genannten Verordnung erfüllt.

(6) Am 24. Oktober 2024 übermittelte die Agentur der Kommission gemäß Artikel 44 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 den Entwurf der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften in allen Amtssprachen der Union.

(7) Die Kommission schließt sich der Stellungnahme der Agentur an und hält es daher für angezeigt, eine 
Unionszulassung für „Transfluthrin emanators UA BPF“ zu erteilen.
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(8) In ihrer Stellungnahme empfiehlt die Agentur, dass der Zulassungsinhaber einen Stabilitätstest für die langfristige 
Lagerung der Produkte in der Meta-SPC 2 von „Transfluthrin emanators UA BPF“ durchführt, um eine 
Haltbarkeitsdauer von 24 Monaten bei Raumtemperatur zu bestätigen. Während des Tests sollte sich das Produkt in 
der handelsüblichen Verpackung befinden, in der es in Verkehr gebracht werden soll, und es werden die relevanten 
physikalischen, chemischen und technischen Eigenschaften des Produkts sowohl vor als auch nach der Lagerung 
untersucht. Die Kommission stimmt dieser Empfehlung der Agentur zu und ist der Ansicht, dass die Vorlage der 
Ergebnisse dieses Tests eine Bedingung für die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung der Biozidprodukte 
der Biozidproduktfamilie „Transfluthrin emanators UA BPF“ gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 sein sollte. Ferner hat die Tatsache, dass Daten nach der Erteilung der Zulassung vorzulegen sind, nach 
Ansicht der Kommission keinen Einfluss auf die Schlussfolgerung, dass die Bedingung gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe d der genannten Verordnung auf der Grundlage vorhandener Daten erfüllt ist.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Biozidprodukte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Vorbehaltlich der Einhaltung der in Anhang I festgelegten Bedingungen und gemäß der in Anhang II enthaltenen 
Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts wird der Henkel AG & Co. KGaA eine Unionszulassung mit der 
Zulassungsnummer EU-0033413-0000 für die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung der Biozidpro
duktfamilie „Transfluthrin emanators UA BPF“ erteilt.

Die Unionszulassung gilt vom 12. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2035.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Mai 2025

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG I 

BEDINGUNGEN (EU-0033413-0000) 

Der Zulassungsinhaber führt einen Stabilitätstest für die langfristige Lagerung der Produkte in der Meta-SPC 2 von 
„Transfluthrin emanators UA BPF“ durch, um eine Haltbarkeitsdauer von 24 Monaten bei Raumtemperatur zu bestätigen. 
Während des Tests befindet sich das Produkt in der handelsüblichen Verpackung, in der es in Verkehr gebracht werden soll, 
und es werden die relevanten physikalischen, chemischen und technischen Eigenschaften des Produkts sowohl vor als auch 
nach der Lagerung untersucht.

Bis zum 12. September 2025 übermittelt der Zulassungsinhaber die Ergebnisse der Prüfung an die Agentur.
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ANHANG II 

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINER BIOZIDPRODUKTFAMILIE 

Transfluthrin emanators UA BPF

Produktart(en)

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: EU-0033413-0000

R4BP-Assetnummer: EU-0033413-0000

TEIL I.

ERSTE INFORMATIONSEBENE

KAPITEL 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Familienname

Name Transfluthrin emanators UA BPF

1.2. Produktart(en)

Produktart(en) PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

1.3. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers
Name Henkel AG & Co. KGaA

Anschrift Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE

Zulassungsnummer EU-0033413-0000

R4BP-Assetnummer EU-0033413-0000

Datum der Zulassung 12. Juni 2025

Ablauf der Zulassung 31. Mai 2035

1.4. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers Godrej Household Products Ltd.

Anschrift des Herstellers Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 
Mumbai Indien

Standort der Produktionsstätten Godrej Household Products Ltd. site 1
131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 
607402 Pondicherry Indien

Name des Herstellers Zobele Holding S.P.A.

Anschrift des Herstellers Via Fersina 4 38100 Trento Italien
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Standort der Produktionsstätten Zobele Holding S.P.A. site 1
Via Fersina 4 38100 Trento Italien

Name des Herstellers Consultoria Técnica e Representações, Lda.

Anschrift des Herstellers Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 
2135-301 Samora Correia Portugal

Standort der Produktionsstätten Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1
Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 
2135-301 Samora Correia Portugal

Name des Herstellers Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG

Anschrift des Herstellers Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Deutschland

Standort der Produktionsstätten Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1
Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Deutschland

Name des Herstellers AJU CO, LTD.

Anschrift des Herstellers 8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, 
Jeonbuk Korea (die Republik)

Standort der Produktionsstätten AJU CO, LTD. site 1
8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, 
Jeonbuk Korea (die Republik)

Name des Herstellers Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese

Anschrift des Herstellers Strada del Marano 95 47896 Faetano San Marino

Standort der Produktionsstätten Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1
Strada del Marano 47896 Faetano San Marino

Name des Herstellers IGO

Anschrift des Herstellers Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) 
Italien

Standort der Produktionsstätten IGO site 1
Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) 
Italien
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Name des Herstellers Henkel Homecare Korea

Anschrift des Herstellers 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, 
Gyeonggi-do Korea (die Republik)

Standort der Produktionsstätten Henkel Homecare Korea site 1
3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, 
Gyeonggi-do Korea (die Republik)

1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff Transfluthrin

Name des Herstellers Bayer SAS

Anschrift des Herstellers 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon 
Frankreich

Standort der Produktionsstätten Bayer SAS site 1
Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi Indien

Kapitel 2. ZUSAMMENSETZUNG UND FORMULIERUNG DER PRODUKTFAMILIE

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Transfluthrin Wirkstoff 118712-89-3 405-060-5 0,95 - 0,95 % 
(w/w)

Tetrahydromyr
cenol

2,6-Dimethyloctan-2-ol Nicht 
wirksamer 
Stoff

18479-57-7 242-361-9 0 - 10,3 % 
(w/w)

3,5,5-Trimethyl
hexylacetat

3,5,5-Trimethylhexyl 
acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

58430-94-7 261-245-9 0 - 1,45 % 
(w/w)

Linalylacetat 3,7-Dimethyl-1,6-octa
dien-3-ylacetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

115-95-7 204-116-4 0 - 4,32 % 
(w/w)

linalool 3,7-Dimethyloc
ta-1,6-dien-3-ol

Nicht 
wirksamer 
Stoff

78-70-6 201-134-4 0 - 1,09 % 
(w/w)

Allylamylglyko
lat

Prop-2-enyl-2-(3-methyl
butoxy)acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

67634-00-8 266-803-5 0 - 1,05 % 
(w/w)
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Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Beta-Caryophyl
len

(1R,4E,9S)-4,11,11- 
Trimethyl-8-methylidenbi
cyclo[7.2.0]undec-4-en

Nicht 
wirksamer 
Stoff

87-44-5 201-746-1 0 - 1,02 % (w/ 
w)

Dihydromyr
cenol

Nicht 
wirksamer 
Stoff

18479-58-8 242-362-4 0 - 2,97 % (w/ 
w)

Isopropylmyris
tat

1-Methylethyltetradeca
noat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

110-27-0 203-751-4 25 - 85 % (w/w)

Terpenylacetat (4-Methyl-1- 
propan-2-yl-1-cyclohe
x-2-enyl)acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

8007-35-0 232-357-5 0 - 5 % (w/w)

Pentylsalicylat Pentyl-2-hydroxybenzoat Nicht 
wirksamer 
Stoff

2050-08-0 218-080-2 0 - 2,51 % (w/ 
w)

Cedrylmethyle
ther

[3R-(3α,3aβ,6α, 
7β,8aα)]- 
Octahydro-6- 
methoxy- 
3,6,8,8- 
tetramethyl-1H-3a,7-me
thanoazulen

Nicht 
wirksamer 
Stoff

67874-81-1 267-510-5 0 - 0,65 % (w/ 
w)

Camphen 2,2-Dimethyl-3-methyli
denbicyclo[2.2.1]heptan

Nicht 
wirksamer 
Stoff

79-92-5 201-234-8 0 - 0,34 % (w/ 
w)

2.2. Art(en) der Formulierung

Formulierungsart(en) LV Flüssigkeitszerstäuber
VP Dampffreisetzendes Produkt

TEIL II.

ZWEITE INFORMATIONSEBENE META-SPC(S)

Kapitel 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. META-SPC 1 Identifikator

Identifikator Meta SPC: Passive Verdunstung
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1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

Nummer 1-1

1.3. Produktart(en)

Produktart(en) PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

Kapitel 2. META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 1

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 1

Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Transfluthrin Wirkstoff 118712-89-3 405-060-5 0,95 - 0,95 % (w/w)

Tetrahydromyr
cenol

2,6-Dimethyloctan-2-ol Nicht 
wirksamer 
Stoff

18479-57-7 242-361-9 10,3 - 10,3 % (w/w)

Linalylacetat 3,7-Dimethyl-1,6-octa
dien-3-ylacetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

115-95-7 204-116-4 4,32 - 4,32 % (w/w)

3,5,5-Trime
thylhexylacetat

3,5,5-Trimethylhexyl 
acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

58430-94-7 261-245-9 1,45 - 1,45 % (w/w)

linalool 3,7-Dimethyloc
ta-1,6-dien-3-ol

Nicht 
wirksamer 
Stoff

78-70-6 201-134-4 1,09 - 1,09 % (w/w)

Allylamylglyko
lat

Prop-2-enyl-2-(3-me
thylbutoxy)acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

67634-00-8 266-803-5 1,05 - 1,05 % (w/w)

Beta-Caryophyl
len

(1R,4E,9S)-4,11,11- 
Trimethyl-8-methyliden
bicyclo[7.2.0] 
undec-4-en

Nicht 
wirksamer 
Stoff

87-44-5 201-746-1 1,02 - 1,02 % (w/w)

Dihydromyr
cenol

Nicht 
wirksamer 
Stoff

18479-58-8 242-362-4 2,97 - 2,97 % (w/w)

Isopropylmyris
tat

1-Methylethyltetradeca
noat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

110-27-0 203-751-4 25 - 25 % (w/w)

Terpenylacetat (4-Methyl-1- 
propan-2-yl-1-cyclohe
x-2-enyl)acetat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

8007-35-0 232-357-5 5 - 5 % (w/w)
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Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Pentylsalicylat Pentyl-2-hydroxyben
zoat

Nicht 
wirksamer 
Stoff

2050-08-0 218-080-2 2,51 - 2,51 % (w/w)

Cedrylmethyle
ther

[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]- 
Octahydro-6- 
methoxy-3,6,8,8- 
tetramethyl-1H-3a,7-metha
noazulen

Nicht 
wirksamer 
Stoff

67874-81-1 267-510-5 0,65 - 0,65 % (w/w)

Camphen 2,2-Dimethyl-3-methyli
denbicyclo[2.2.1]heptan

Nicht 
wirksamer 
Stoff

79-92-5 201-234-8 0,34 - 0,34 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 1

Formulierungsart(en) VP Dampffreisetzendes Produkt

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 1

Gefahrenhinweise H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit 
viel Wasser waschen.

P501: Inhalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften einer 
Sammelstelle für gefährliche Abfälle zuführen.

P501: Behälter gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle zuführen.

P264: Nach der Handhabung Hände gründlich waschen.

P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
Ärztliche(n) Rat hinzuziehen.

P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
Ärztliche(n) Hilfe hinzuziehen
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Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1

Gegen Motten im Kleiderschrank (passive Verdunstung)

Produktart PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung 
der zugelassenen Verwendung

Insektizid

Zielorganismus/Zielorganismen 
(einschließlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Tineola bisselliella
Trivialname: Kleidermotten
Entwicklungsstadium: Larven

Wissenschaftlicher Name: Tineola bisselliella
Trivialname: Kleidermotten
Entwicklungsstadium: Erwachsene

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung

Gebrauchsfertiges Insektizid- schützt im Kleiderschrank oder 
in der Schublade aufbewahrte Kleidung vor Kleidermotten

Anwendungsmethode(n) Methode: Passive Verdunstung vom Kissen (Zelluloseträger in 
Hänger)

Detaillierte Beschreibung:
Nehmen Sie das Produkt aus dem Schlauchbeutel heraus und 
hängen Sie es in den Kleiderschrank, in dem die Kleidung 
aufbewahrt wird. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, 
muss eine gewisse Luftzirkulation um das Produkt herum 
möglich sein. Nach der Aktivierung ist das Produkt 3 Monate 
lang haltbar. 24 Stunden Freisetzung pro Tag, 365 Tage pro 
Jahr. 
Wartezeit: nicht erforderlich.

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit Aufwandmenge:

1 Einheit reicht aus, um einen kleinen Kleiderschrank (1 m3)

Zu schützen gebrauchsfertiges Produkt

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:
Wirksamkeitsdauer:
Wirksam gegen erwachsene Tiere (3 Monate) und Larven (2 
Monate)

Anwenderkategorie(n) Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)

Verpackungsgrößen und 
Verpackungsmaterial

2,696 g Flüssigkeit auf 44 mm x 64 mm x 3 mm 
Zellulosekissen im Korb (1 Einheit)

(2, 3, 4, 6, 8 Käfige in Schlauchbeuteleinheiten, optional mit 
externer Kartondose)

Träger: Zellulosekissen, Abmessung: 44 mm x 64 mm x 
3 mm
Primärverpackung: Kassette/Hängerkorb aus Polypropylen 
(PP), verschlossen mit Clips, Abmessung: Breite = 50-60 mm, 
Länge = 90-120 mm, Dicke = 10-15 mm
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Sekundärverpackung: Schlauchbeutel aus biaxial 
orientiertem Polypropylen (BOPP) und Polyethylen (PE) 
sowie Ethylen und Vinylalkohol (EVOH) und PE, 
verschlossen durch Heißschweißen, Beispiele für 
Abmessungsbereiche (nicht auf diese beschränkt): 
2er-Packung: 120 x 150 x 15 mm; 6er-Packung: 201 x 110 x 
20 mm

Dose: Papier, Karton, je nach Anzahl der Einheiten

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, 
Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 1

5.1. Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung beachten.

Gebrauchsanweisung:

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und platzieren Sie es in Schränke mit Kleidung oder anderen zu 
schützenden Textilien. Das Produkt nicht abdecken. Die Produkte können das ganze Jahr über kontinuierlich 
verwendet werden. Nach Ablauf der Produktlebensdauer (3 Monate) entsorgen und durch ein neues Produkt 
ersetzen, um den Schutz fortzusetzen.

Zeitspanne, die für die biozide Wirkung benötigt wird:

48 Stunden gegen erwachsene Tiere und um eine Verringerung der Eiablage zu erzielen

1 Woche gegen Larven

Verwenden Sie 1 Einheit pro Kleiderschrank von 1 m3

Dieses Biozidprodukt enthält Transfluthrin, welches gefährlich ist für Bienen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur von Erwachsenen zu benutzen.

Nur an Stellen verwenden, die für Kinder und Tiere, insbesondere Katzen, unzugänglich sind

Nicht an Katzen oder Haustierkörben für Katzen oder auf Gegenständen verwenden, die für Katzen bestimmt 
sind.

Katzen von den behandelten Oberflächen fernhalten. Dieses Biozidprodukt enthält Transfluthrin, das bei 
Katzen schwere unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann.
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Transfluthrin kann für Katzen gefährlich sein. Bei Exposition sofort tierärztlichen Rat einholen und die 
Verpackung einem Tierarzt zeigen.

Waschen Sie sich die Hände, nachdem Sie das Produkt an den Ort der Verwendung gebracht haben.

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser oder Getränken oder auf 
Oberflächen und Utensilien, die wahrscheinlich mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser oder 
Getränken oder Nutztieren/Haustieren in direkten Kontakt kommen, verwenden.

Nicht in Küchen oder in Räumen verwenden, in denen Lebensmittel gelagert werden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, 
Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Pyrethroide können Parästhesie (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung) verursachen. Sollten die 
Symptome anhalten: Ärztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-Anweisungen:

BEI EINATMEN: Wenn Symptome auftreten, ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person in der Lage 
ist, zu schlucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen 
waschen. Haut mit Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser abspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. 5 Minuten lang weiter spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt: Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen oder mit 
Oberflächen- oder Grundwasser in Berührung kommen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Gemäß lokaler/nationaler Vorschriften sicher entsorgen. Den Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für 
gefährlichen Abfall oder Sondermüll zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor Frost schützen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen.

Von Kindern und Tieren/Haustieren, die keine Zielorganismen sind, fernhalten.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Träger: Zellulosekissen, Abmessung: 44 mm x 64 mm x 3 mm

Kapitel 7. DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 1

7.1. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname(n) Závesný háčik 
proti moliam s 
vôňou levandule

Absatzmarkt: EU

Gancho 
anti-traças de 
lavanda

Absatzmarkt: EU

DE ABl. L vom 23.5.2025 

12/22 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/975/oj



Lawendowa 
zawieszka 
przeciw molom

Absatzmarkt: EU

Anti-mottenhan
ger lavendel

Absatzmarkt: EU

Antitarme alla 
lavanda da 
appendere

Absatzmarkt: EU

Cintre anti-mite à 
la lavande

Absatzmarkt: EU

Gancho 
antipolillas de 
lavanda

Absatzmarkt: EU

Κρεμάστρα με 
λεβάντα κατά των 
σκόρων

Absatzmarkt: EU

Anti-Motten-La
vendel-Hänger

Absatzmarkt: EU

Levandulový 
závěs proti 
molům

Absatzmarkt: EU

Mat TFT 0.95 Lvn Absatzmarkt: EU

Anti moth 
lavender hanger

Absatzmarkt: EU

Mottenschutz 
Lavendel

Absatzmarkt: EU

Vapona Anti-Mot 
Lavendelgeur

Absatzmarkt: EU

Anti-Mot 
Lavendelgeur

Absatzmarkt: EU

Mottenschutz 
Lavendel

Absatzmarkt: EU

Globol 
Mottenschutz 
Lavendel

Absatzmarkt: EU

ANTITARME 
RICARICABILE 
LAVANDA

Absatzmarkt: EU

Vapona 
Mottencassette 
Lavendel

Absatzmarkt: EU

BLOOM 
GANCHO 
ANTIPOLILLAS 
PERFUMADOR 
LAVANDA

Absatzmarkt: EU

Vapona Mini 
Lavender hanger

Absatzmarkt: EU
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Zulassungsnummer EU-0033413-0001 1-1

Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Transfluthrin Wirkstoff 118712-89-3 405-060-5 0,95 % (w/w)

Tetrahydromyr
cenol

2,6-Dimethylocta
n-2-ol

Nicht wirksamer 
Stoff

18479-57-7 242-361-9 10,3 % (w/w)

Linalylacetat 3,7-Dimethyl-1,6-oc
tadien-3-ylacetat

Nicht wirksamer 
Stoff

115-95-7 204-116-4 4,32 % (w/w)

3,5,5-Trimethyl
hexylacetat

3,5,5-Trimethylhexy
lacetat

Nicht wirksamer 
Stoff

58430-94-7 261-245-9 1,45 % (w/w)

linalool 3,7-Dimethyloc
ta-1,6-dien-3-ol

Nicht wirksamer 
Stoff

78-70-6 201-134-4 1,09 % (w/w)

Allylamylglyko
lat

Prop-2-enyl-2-(3-me
thylbutoxy)acetat

Nicht wirksamer 
Stoff

67634-00-8 266-803-5 1,05 % (w/w)

Beta-Caryophyl
len

(1R,4E,9S)-4,11,11 
-Trimethyl-8-methyli
denbicyclo[7.2.0] 
undec-4-en

Nicht wirksamer 
Stoff

87-44-5 201-746-1 1,02 % (w/w)

Dihydromyr
cenol

Nicht wirksamer 
Stoff

18479-58-8 242-362-4 2,97 % (w/w)

Isopropylmyris
tat

1-Methylethyltetrade
canoat

Nicht wirksamer 
Stoff

110-27-0 203-751-4 25 % (w/w)

Terpenylacetat (4-Methyl-1 
-propan-2-yl-1-cyclo
hex-2-enyl)acetat

Nicht wirksamer 
Stoff

8007-35-0 232-357-5 5 % (w/w)

Pentylsalicylat Pentyl-2-hydroxyben
zoat

Nicht wirksamer 
Stoff

2050-08-0 218-080-2 2,51 % (w/w)

Cedrylmethyle
ther

[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-
Octahydro-6 
-methoxy 
-3,6,8,8 
-tetramethyl-1H-3a,7-me
thanoazulen

Nicht wirksamer 
Stoff

67874-81-1 267-510-5 0,65 % (w/w)

Camphen 2,2-Dimethyl-3-methy
lidenbicyclo[2.2.1] 
heptan

Nicht wirksamer 
Stoff

79-92-5 201-234-8 0,34 % (w/w)

Kapitel 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. META-SPC 2 Identifikator

Identifikator Meta SPC: Elektrische Geräte
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1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

Nummer 1-2

1.3. Produktart(en)

Produktart(en) PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

Kapitel 2. META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 2

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 2

Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Transfluthrin Wirkstoff 118712-89-3 405-060-5 0,95 - 0,95 
% (w/w)

Isopropylmyris
tat

1-Methylethyl
tetradecanoat

Nicht 
wirksamer Stoff

110-27-0 203-751-4 85 - 85 % 
(w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 2

Formulierungsart(en) LV Flüssigkeitszerstäuber

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 2

Gefahrenhinweise H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam 
und befolgen Sie diese.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501: Inhalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften einer 
Sammelstelle für gefährliche Abfälle zuführen.

P501: Behälter gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle zuführen.
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Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1

Gegen Stechmücken (elektrische Verdampfung)

Produktart PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung 
der zugelassenen Verwendung

Insektizid

Zielorganismus/Zielorganismen 
(einschließlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Culicidae
Trivialname: Stechmücken
Entwicklungsstadium: Erwachsene

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung

Gebrauchsfertiges Insektizid - Anwendung in Innenräumen 
gegen Stechmücken.

Anwendungsmethode(n) Methode: Elektrische Verdampfung von Flüssigkeit im 
Diffusor

Detaillierte Beschreibung:
-

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit Aufwandmenge: 0,63 mg Transfluthrin/Stunde, 24 Stunden/ 
Tag

Gebrauchsfertiges Produkt
1 Einheit reicht aus, um ein Raumvolumen von 30 m3 für 
300 Stunden (20 g Flasche), 360 Stunden (24 g Flasche) oder 
480 Stunden (32 g Flasche) zu behandeln.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:
24 Stunden pro Tag

Anwenderkategorie(n) Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)

Verpackungsgrößen und 
Verpackungsmaterial

Primärverpackung: Kunststoffflasche aus 
Polyethylenterephthalat (PET) mit 20 g (23,43 ml) oder 24 g 
(28,10 ml) oder 32 g (35 ml) mit Schraubverschluss aus 
Polypropylen (PP)

Sekundärverpackung: Kartondose mit 1, 2, 3 einzelnen 
Flaschen

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsanweisung:

Nehmen Sie das Produkt aus der Kartondose, entfernen Sie die Kappe und platzieren Sie es in die elektrische 
Steckvorrichtung. Stecken Sie den elektrischen Diffusor in eine Steckdose in dem Raum, in dem der Schutz 
benötigt wird. Das Produkt nicht abdecken. Gegen Stechmücken ist der normale Modus ausreichend. 
Ersetzen Sie das Produkt, sobald die gesamte Flüssigkeit verbraucht ist. Dies entspricht dem Maximum der 
Lebensdauer. Sobald die Flasche leer ist (das Ende der Lebensdauer erreicht ist), ist diese zu entsorgen und 
durch eine neue Flasche zu ersetzen, um den Schutz fortzusetzen.
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Zeitspanne, die für die biozide Wirkung benötigt wird:

Stechmücken:

1 Stunde

Verwenden Sie 1 Einheit pro Raum von 30 m3

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, 
Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2

Gegen Stechmücken und Fliegen (elektrische Verdampfung)

Produktart PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere 
Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung 
der zugelassenen Verwendung

Insektizid

Zielorganismus/Zielorganismen 
(einschließlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Culicidae
Trivialname: Stechmücken
Entwicklungsstadium: Erwachsene

Wissenschaftlicher Name: Muscidae
Trivialname: Fliegen
Entwicklungsstadium: Erwachsene

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung

Gebrauchsfertiges Insektizid - Anwendung in Innenräumen 
gegen Fliegen und Stechmücken.

Anwendungsmethode(n) Methode: Elektrische Verdampfung von Flüssigkeit im 
Diffusor

Detaillierte Beschreibung:
-
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Anwendungsrate(n) und Häufigkeit Aufwandmenge: 1,25 mg Transfluthrin pro Stunde im 
Maximalmodus, 15-24 Stunden pro Tag.

Gebrauchsfertiges Produkt

1 Einheit reicht aus, um ein Raumvolumen von 30 m3 für 
150 Stunden (20 g Flasche), 180 Stunden (24 g Flasche) oder 
240 Stunden (32 g Flasche) zu behandeln.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:
15 Stunden pro Tag Maximalmodus
oder 12 Stunden pro Tag Maximalmodus + 12 Stunden pro 
Tag Normalmodus

Anwenderkategorie(n) Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)

Verpackungsgrößen und 
Verpackungsmaterial

Primärverpackung: PET-Kunststoffflasche mit 20 g 
(23,43 ml) oder 24 g (28,10 ml) oder 32 g (35 ml) mit 
PP-Schraubverschluss

Sekundärverpackung: Kartondose mit 1, 2, 3 einzelnen 
Flaschen

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsanweisung:

Nehmen Sie das Produkt aus der Kartondose, entfernen Sie die Kappe und platzieren Sie es in die elektrische 
Steckvorrichtung. Stecken Sie den elektrischen Diffusor in eine Steckdose in dem Raum, in dem der Schutz 
benötigt wird. Die Nachfülleinheit sollte in einem elektrischen Gerät von Henkel mit zwei Betriebsarten 
(normal oder und max./Booster) und mit einem Zeitgeber verwendet werden. Stellen Sie den Schalter auf den 
Maximalmodus (Booster) ein, um sowohl gegen Stechmücken als auch gegen Fliegen Schutz zu gewährleisten 
(siehe weitere Anweisungen am Gerät). Je nach Gerätemodell arbeitet es 15 Stunden lang im Maximalmodus 
und schaltet sich dann für 9 Stunden ab, oder es arbeitet 12 Stunden lang im Maximalmodus (plus 
automatisch zusätzliche 12 Stunden Stechmückenschutz im Normalmodus). In beiden Fällen werden diese 
täglichen Zyklen automatisch wiederholt, bis der Verbraucher den Schalter umlegt oder den Stecker zieht. 
Das Produkt nicht abdecken. Ersetzen Sie das Produkt, sobald die gesamte Flüssigkeit verbraucht ist. Dies 
entspricht dem Maximum der Lebensdauer. Sobald die Flasche leer ist (das Ende der Lebensdauer erreicht ist), 
ist diese zu entsorgen und durch eine neue Flasche zu ersetzen, um den Schutz fortzusetzen.

Zeitspanne, die für die biozide Wirkung benötigt wird:

Stechmücken und Fliegen 4 Stunden

Verwenden Sie 1 Einheit für einen Raum von 30 m3

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, 
Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 2

5.1. Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung beachten.

Nehmen Sie die Kappe ab, setzen Sie die Flasche in das Gerät ein und schließen Sie es an der Stelle an, an der 
der Schutz erforderlich ist.

Dieses Biozidprodukt enthält den Wirkstoff Transfluthrin, welcher gefährlich ist für Bienen.
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5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Die Verdampfereinheit außerhalb der Reichweite von Kindern platzieren.

Nur von Erwachsenen zu benutzen.

Katzen von den behandelten Oberflächen fernhalten. Dieses Biozidprodukt enthält Transfluthrin, das bei 
Katzen schwere unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann. Wenn Vergiftungserscheinungen auftreten, 
sofort tierärztlichen Rat einholen und die Verpackung einem Tierarzt zeigen.

Nicht an Katzen und anderen Tiere oder Katzenkörbchen verwenden.

Nicht in Räumen anwenden, in denen sich Fischbecken und/oder Terrarien befinden.

Den Diffusor nicht mit einem Tuch oder anderem brennbaren Material bedecken.

Den Diffusor nicht mit feuchten Händen oder Metallgegenständen berühren.

Waschen Sie sich die Hände, nachdem Sie das Produkt an den Ort der Verwendung gebracht haben.

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser oder Getränken oder auf 
Oberflächen und Utensilien, die wahrscheinlich mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser oder 
Getränken oder Nutztieren/Haustieren in direkten Kontakt kommen, verwenden.

Nicht in Küchen oder in Räumen verwenden, in denen Lebensmittel gelagert werden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, 
Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Pyrethroide können Parästhesie (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung) verursachen. Sollten die 
Symptome anhalten: Ärztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-Anweisungen:

BEI EINATMEN: Wenn Symptome auftreten, ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Wenn Symptome auftreten, ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt 
anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser waschen. Wenn Symptome auftreten, ein GIFTINFOR
MATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Wenn Symptome auftreten, mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt: die Produkte dürfen nicht in die Kanalisation gelangen oder mit 
Oberflächen- oder Grundwasser in Berührung kommen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Gemäß lokaler/nationaler Vorschriften sicher entsorgen. Den Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für 
gefährlichen Abfall oder Sondermüll zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor Frost schützen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren/ Nichtzieltieren aufbewahren.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

-

Kapitel 7. DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC 2

7.1. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname(n) Elektrický 
odparovač proti 
komárom

Absatzmarkt: EU

Mata-mosquitos 
líquido elétrico

Absatzmarkt: EU

Elektrofumigator 
z płynem 
przeciw 
komarom

Absatzmarkt: EU

Anti-muggenv
loeistof 
elektrisch

Absatzmarkt: EU

Elettroemana
tore liquido anti 
zanzare

Absatzmarkt: EU

Recharge liquide 
pour diffuseur 
électrique 
anti-moustique

Absatzmarkt: EU

Antimosquitos 
eléctrico en 
líquido

Absatzmarkt: EU

Ηλεκτρική 
συσκευή με υγρό 
κατά των 
κουνουπιών

Absatzmarkt: EU

Anti-Moski
to-Flüssigkeit 
elektrisch

Absatzmarkt: EU

Elektrický 
odpařovač 
kapaliny proti 
komárům

Absatzmarkt: EU

Elektrický 
odparovač proti 
muchám a 
komárom

Absatzmarkt: EU

Mata-moscas e 
mosquitos 
líquido elétrico

Absatzmarkt: EU
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Elektrofumigator 
z płynem 
przeciw 
muchom i 
komarom

Absatzmarkt: EU

Anti-vliegen- en 
anti-muggenv
loeistof 
elektrisch

Absatzmarkt: EU

Elettroemana
tore liquido anti 
mosche e 
zanzare

Absatzmarkt: EU

Recharge liquide 
pour diffuseur 
électrique 
anti-mouche et 
anti-moustique

Absatzmarkt: EU

Repelente de 
moscas y 
mosquitos 
eléctrico en 
líquido

Absatzmarkt: EU

Ηλεκτρική 
συσκευή με υγρό 
κατά των μυγών 
και των 
κουνουπιών

Absatzmarkt: EU

Anti-Fliegen- 
und 
-Moskito-Flüs
sigkeit elektrisch

Absatzmarkt: EU

Elektrický 
odpařovač 
kapaliny proti 
mouchám a 
komárům

Absatzmarkt: EU

LED TFT 095 Absatzmarkt: EU

Anti fly and 
mosquito liquid 
electric

Absatzmarkt: EU

Anti mosquito 
liquid electric

Absatzmarkt: EU

VAPONA 
LIQUID 
ELECTRIC

Absatzmarkt: EU

MÜCKENSTE
CKER FLÜSSIG 
ELEKTRISCHE

Absatzmarkt: EU
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Vapona 
Elektrisch 
Vloeibaar tegen 
muggen

Absatzmarkt: EU

Dum Dum 
Eléctrico 
Voadores líquido

Absatzmarkt: EU

Bloom eléctrico 
voladores 
líquido

Absatzmarkt: EU

Zulassungsnummer EU-0033413-0002 1-2

Trivialname IUPAC-Name Funktion CAS-Nummer EG-Nummer Gehalt (%)

Transfluthrin Wirkstoff 118712-89-3 405-060-5 0,95 % (w/w)

Isopropylmyris
tat

1-Methylethyltetra
decanoat

Nicht wirksamer 
Stoff

110-27-0 203-751-4 85 % (w/w)
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